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Strommarktliberalisierung

Regierung will keine Standesinitiative
Die FDP des Kantons Schwyz 
will die Kantonsregierung 
beauftragen, beim Bund eine 
Standesinitiative zur kompletten 
Öffnung des Strommarktes  
einzureichen. Damit blitzt sie 
beim Regierungsrat ab.

Von Fabian Duss

Die Strompreise sind und bleiben 
hoch. Auch wenn das Elektrizitäts-
werk Schwyz soeben eine Tarifsen-
kung um insgesamt 15 Prozent per  
1. Oktober verkündet hat, bleiben 
seine Tarife um mindestens 70 Pro-
zent über dem Vor-Krisen-Niveau. 
Würden Lebensmittelhändler, In-
ternetprovider oder Krankenkassen 
ähnliche Preiserhöhungen veran-
stalten, liefen ihnen die Kunden in 
Scharen davon. Ihrem Stromanbie-
ter sind Privathaushalte und kleinere 
Gewerbebetriebe aber ausgeliefert, 
denn diese haben in ihrem Versor-
gungsgebiet ein Monopol. Die FDP 
des Kantons Schwyz nutzte daher im 
Frühling die Gunst der Stunde und 
brachte eine alte Forderung wieder 

aufs Tapet: Sie bat den Regierungs-
rat, den Bund via Standesinitiative 
zur vollständigen Liberalisierung 
des Strommarktes zu bewegen.

Fokus auf die Energieversorgung
Wer meint, dass die FDP damit 
beim rechtsbürgerlich dominierten 
Schwyzer Regierungsrat auf Gehör 
stiess, irrt. Dieser hat den Vorstoss 

der Liberalen soeben beantwor-
tet. Er erachte die vorgeschlagene 
Standesinitiative «als nicht ziel-
führend», schreibt der Regierungs-
rat. Dies, weil die eidgenössischen 
Räte die vollständige Strommarkt-
öffnung aus dem entsprechenden 
Gesetzesentwurf gestrichen hätten. 
Vielmehr sei die Versorgungssi-
cherheit zu priorisieren, findet der 

Regierungsrat. Diese könne haupt-
sächlich durch eine unabhängige 
Energieversorgung und den raschen 
Zubau erneuerbarer, regionaler 
Stromproduktion erreicht werden.
Anders als die FDP, erachtet der 
Regierungsrat eine vollständige 
Strommarktöffnung nicht als Lö-
sung, sondern als riskant. Sie biete 
zwar allen Kunden eine freie Wahl, 
schreibt er, jedoch hätten die letz-
ten Monate gezeigt, welchen Ver-
werfungen die Marktpreise innert 
kürzester Zeit unterliegen können: 
«Kleinkunden ohne freien Markt-
zugang waren von diesen Verwer-
fungen deutlich besser geschützt 
als Kunden im freien Markt. Viele 
Grossverbraucher im freien Markt 
haben diese Verwerfungen deutlich 
mehr gespürt und wurden wegen 
den teilweise extrem ansteigenden 
Energiekosten vor grosse wirt-
schaftliche Herausforderungen ge-
stellt.»
Der Regierungsrat beantragt dem 
Kantonsrat, den von der gesamten 
FDP-Fraktion unterzeichneten Vor-
stoss nicht erheblich zu erklären. 
Zur Debatte kommt es voraussicht-
lich an der September-Sitzung des 
Kantonsparlaments.

Volksschulen

Mentoring soll 
gestärkt werden
pat. In einem Interview mit dem 
‹Bote der Urschweiz› erklärte 
Bildungsdirektor Michael Stähli 
jüngst, bezüglich des Fachkräf-
temangels, die Lage im Schul-
bereich werde aufgrund von 
Pensionierungen und steigender 
Schülerzahlen «sicher noch zehn 
Jahre angespannt bleiben».  Als 
Sofortmassnahmen gegen den 
Personalmangel wurden vor ei-
nem Jahr befristete Lehrbewilli-
gungen für Unterrichtende ohne 
Lehrdiplom sowie das berufs-
integrierende Studium lanciert. 
In beiden Fällen übernehmen 
erfahrene Lehrpersonen das 
Mentoring, um die neu ange-
stellten und nicht ausgebildeten 
Mitarbeiter einzuführen. Diese 
Aufgabe bedeute eine erhebliche 
Zusatzbelastung für die Lehrper-
sonen, fanden drei SP-Mitglieder 
des Kantonsrats, darunter der 
Küssnachter Martin Raña. In 
einem Postulat kritisierten sie, 
dass die Mentoring-Situation an 
den Schulen im Kanton Schwyz 
bisher unübersichtlich sei und 
forderten den Regierungsrat, die 
Massnahmen zu koordinieren. 
Dieser erklärte das Postulat nun 
für erheblich. Es sei vorstellbar, 
dass der Kanton bei den Men-
toraten künftig lenkend auf die 
Schulen einwirke und dadurch 
gewisse Minimalstandards für 
den Berufseinstieg vorgegeben 
würden.

Mietpreise

Kein Gehör  
für Transparenz
pat. Im März verlangten SP-Kan-
tonsrat Martin Raña und zwei 
Fraktionskollegen in einer Moti-
on vom Regierungsrat, konkrete 
Schritte gegen den Wohnungs-
mangel zu unternehmen. Wie in 
anderen Kantonen wollten sie 
die Einführung einer Formu-
larpflicht erreichen, mit dem die 
Vermieter gezwungen würden, 
eine neue Mietpartei über den 
bisherigen Mietzins für die Woh-
nung zu informieren. Damit diese 
Massnahme, welche Transparenz 
schafft und ungerechtfertigten 
Preissteigerungen vorbeugen 
soll, angewendet wird, müss-
te die Leerwohnungsziffer bei 
1,5 Prozent oder weniger liegen. 
2021 und 2022 betrug diese im 
Kanton Schwyz 0,99 bzw. 0,72 
Prozent.
Eine solche Formularpflicht zur 
Mitteilung des Anfangsmiet-
zinses ist im Obligationenrecht 
verankert. Sie gilt in städtisch 
geprägten Kantonen wie Zug, 
Luzern und Zürich. Im Kanton 
Schwyz wird sie weiterhin nicht 
eingeführt. Nach Prüfung des 
Anliegens bezweifelt der Regie-
rungsrat nämlich, dass mit dieser 
Bekanntgabe der Vormiete eine 
messbare Dämpfung der Miet-
preise erreicht werden könnte. 
Der administrative Aufwand sei 
nicht gerechtfertigt. Der Anstieg 
der Mietpreise habe primär wirt-
schaftliche Gründe: Eine gerin-
gere Bautätigkeit und sinkende 
Leerwohnungsziffer trieben die 
Preise nach oben, während die 
Bevölkerung wächst und die 
Nachfrage erhöhe. In den er-
wähnten Kantonen habe es durch 
die Formularpflicht nicht mehr, 
sondern teilweise sogar weniger 
Leerwohnungen oder günstige-
re Wohnungen gegeben. Auch 
die Preise lägen in Zug, Zürich 
oder Genf immer noch über dem 
schweizweiten Durchschnitt.

Messen den Strom: Ein SmartMeter und ein alter Stromzähler. Foto: Fabian Duss

pd. Am Donnerstag, 7. September, 
laden die Schwyzer Ärztegesell-
schaft und der Hausärzteverein 
Schwyz zu einem Vortrag des Ein-
siedler Hausarztes und Politikers 
Antoine Chaix im Monséjour in 
Küssnacht ein. Es geht dabei um 
gesundheitspolitische Herausfor-
derungen und weshalb steigende 
Krankenkassenprämien nur die 
Spitze des Eisbergs sind. Es wird 
erklärt, weshalb eine globale Sicht 
der Probleme im Gesundheitswesen 
nötig ist, um einen drohenden Qua-
litätsverlust in der Gesundheitsver-
sorgung sowie eine Zweiklassen-
medizin abzuwenden. Dass Chaix 
dabei die komplexen Zusammen-
hänge vom Mangel an Hausärzten 
über die Finanzierung stationärer 
und ambulanter Leistungen bis hin 
zur gesellschaftlichen Erwartungs-
haltung praxisorientiert und ver-
ständlich darstellt, liegt nicht nur 
an seiner langjährigen Erfahrung 
als Hausarzt, sondern auch an sei-

ner Freude am Zeichnen: Der gan-
ze Vortrag wird live ausschliess-
lich mit Skizzen und Karikaturen  
kommentiert.

Vortrag

Gesundheitspolitische 
Herausforderungen

pd. Die Feldmusik Udligenswil 
(FMU) feiert ihren 100. Geburts-
tag. Wäre das nicht schon genug, hat 
sie sich auch gleich noch eine neue 
Uniform angeschafft. Diese zwei 
doch sehr prägenden Ereignisse gilt 
es gebührend zu feiern. Deshalb hat 
die FMU ein unterhaltsames Fest- 
wochenende im Schulhaus Bühl-
matt organisiert.

Uniform wird an den Nagel gehängt
Die Festlichkeiten beginnen am Frei-
tag, 8. September, um 17.00 Uhr mit 
dem gemütlichen ‹Fürobigbier›. Für 
musikalische Unterhaltung sorgen 
die ‹Holzschuemusig› aus Dierikon 
und das Innerschweizer Ländlertrio. 
Die FMU wird ein letztes Ständli mit 
der alten Uniform zum Besten geben, 
bevor diese dann an den Nagel ge-
hängt wird. Apropos Nagel, auch ein 
kleines Nagelturnier wird stattfinden. 
Speisen wird es vom Grill geben.  
Der Samstag, 9. September, startet  
um 15.30 Uhr mit einem Gönner- 

apéro. Um 17.00 Uhr stehen dann 
die Türen für alle offen und die 
Festwirtschaft beginnt. Ab 18.00 
Uhr können Sie dann auch ein Ban-
kettmenü geniessen. Gleichzeitig 
startet auch das Unterhaltungs-
programm mit dem Musikverein 
Schlatt aus Thurgau und der Feld-
musik Adligenswil als Gäste. Um 
20.00 Uhr ist es dann so weit und 
der Festakt beginnt mit der Neuuni-
formierung und Unterhaltung durch 
die Feldmusik. Danach wird gefei-
ert bis spät in die Nacht, dies mit 
Barbetrieb.
Am Sonntag, 10. September, findet 
dann die traditionelle Musigchilbi 
im gewohnten Rahmen statt, mit 
musikalischer Unterhaltung von 
der Brassformation ‹Wällbläch› aus 
Root.
Die Feldmusik Udligenswil bedankt 
sich bei allen Sponsoren und Gön-
nern und würde sich sehr freuen, Sie 
als Gast am Jubiläumsfest begrüs- 
sen zu dürfen. 

Feldmusik Udligenswil

Jubiläumswochenende 
zum 100. Geburtstag

Die Gesundheitskosten als Eisberg  
dargestellt. Foto: zvg

Strassengesetz

Neues Verfahren für Hauptstrassenprojekte
Aktuell läuft eine Teilrevision 
des kantonalen Strassengeset-
zes zur Verfahrensänderung bei 
der Planung und Genehmigung 
von Hauptstrassen.  

amtl. Das gültige Schwyzer Recht 
sieht für die übergeordnete Planung 
und die Bewilligung von Strassen 
ein zweistufiges Verfahren vor. 
Demnach werden die (kantonalen) 
Hauptstrassen nach dem Verfahren 
für den Erlass kantonaler Nutzungs-
pläne geplant. Die Bewilligung für 
den eigentlichen Bau der Strassen 

wird dann im Projektgenehmigungs-
verfahren erteilt, welches das Bau-
bewilligungsverfahren nach dem 
Planungs- und Baugesetz ersetzt.
Mit der laufenden Teilrevision des 
Strassengesetzes soll das Verfahren 
bei der Planung und Genehmigung 
von Hauptstrassen neu geordnet 
werden. Die Nutzungsplan- und Pro-
jektgenehmigungsverfahren wer-
den zusammengelegt. Damit soll 
die Koordination der betroffenen 
raumplanerischen Aspekte mit dem 
konkreten Bauprojekt verbessert 
werden. Gleichzeitig wird dadurch 
ein Bundesgerichtsurteil von 2021 
zum kantonalen Nutzungsplan des 

vormals geplanten Zubringers Hal-
ten berücksichtigt, welches die bis-
herige kantonalrechtliche Regelung 
im Ergebnis als nicht bundesrechts-
konform einstufte. Schliesslich lässt 
sich durch die Neuordnung auch 
eine gewisse Verfahrensbeschleuni-
gung herbeiführen, indem bei sol-
chen Projekten von der Erlass- bzw. 
Genehmigungsbehörde inskünftig 
nur noch ein – gesamtheitlicher – 
Entscheid zu fällen ist, womit im 
Fall von Beschwerden auch nur noch 
einmal der Instanzenzug durch die 
Gerichte offensteht. Das Verfahren 
für die Planung und Genehmigung 
von Strassenprojekten der Gemein-

den wird von diesen Änderungen 
nicht berührt. Eine deutliche Mehr-
heit der im Rahmen des Vernehm-
lassungsverfahrens eingegangenen 
Stellungnahmen unterstützt den 
Regierungsrat. Vereinzelt gingen 
grundlegende Einwände ein, mit 
denen geltend gemacht wird, dass 
mit der Zusammenlegung des Ver-
fahrens im Vergleich zur heutigen 
Regelung bei der Nutzungsplanung 
eine unsachgerechte Einschränkung 
des Einsprache- und Beschwerde-
rechts einhergehe. Der Regierungs-
rat teilt diese Auffassung nicht, so 
dass er dem Kantonsrat die Vorlage 
unverändert zur Beratung überweist.


